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der Abgo U 1 ihr t K Y s e 1 a 1 M ar k und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung, 

betreffend' Novellierung des Ärztegesetzesl> 

l4 .. Feb.ruar 1951. 

Bei der Beschlussfassung des Ärztegesetzes waren sich alle Parteien

darüber einig, dass während der Ausbildungszeit die Existenz der Jungärzte 

sichergestellt sein müsseec Es 'wurde daher in das Gesetz eine Bestimmung aufge

nommen, dass die Entlohnung der Ärzte und ihre Sozialversichsl'Wlg für die 

Spitalserhalter verbindlich sei" Zugleich wurde festgelest,dass auf mindeste_na 

30 Spitalsbetten ein .Arzt kommen müsse. 

Diese soz~ale Besti~dUng hat sich durch das unsoziale Verhalten einzel

ner Spitalserhalter in ihr Gegenteil verkehrt. Unter Berui)mg auf die vorgas 

schriebene Mindestbetten,';>;zahl wurden~eispielsweise im Innsbrucker Krankenhaus 

gegen 80 junge Ärzte gekündigt und in ihrer gegenwärtigen und z.ukünftigen 

Existenz auf das schwerste geschädigta Niemand hätte natürlich dem InnsbraCker 

Spital aerha! ter untersagt, auch weiterhin eine gröss.ere Zahl -von Jungärztan 

zu beschäftigen; so wie beispie~;3weise in den Wiener Spitälern bereits auf 

durchschnittlich 17 Betten ein Arzt kommt. 

Das Verhalten des Innsbrucker Spitalserhalters zeigt deutlich, da.ss 

Appelle an das soziale Gewissen bei einzelnen Einrichtungen wertlos sind. Je 

mahr man von der Betätigung der Nächstenliebe redet, desto welti,ger übt man 

s~~ in derPraxis* 

Es wird, daher notwendig sein, diesem mangelnden sozialen Gewissen durch 

entsprechende Nov:ellierung des Ärztegesetzes, bzw. Herabsetzung der Mindest

pflichtbetter.zah1> wirksan nachzuhelfen. 

Die gefertigten Jl.bgecrdneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für soziale Verwaltu.."lg die nachstehende 

,A_nf:I.'age 
. 

Ist der Herr BundesminIster bereit, dem Hohen Haus ehestens eine Novelle 

zum Ärztegesetz zugehen zu 18.3sens- durch welche die Mindestbetten..r. .. ~abl, .. auf 

die ein in Ausbildung stehender Arzt angestellt wird, von 30 auf 20 Betten 

herabgesetzt wird? 
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